
 
 
 
 
Bekanntmachung der Satzung zur 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Ottenhofen (BGS/WAS) vom 14.01.2016 
 
Die Gemeinde Ottenhofen erlässt aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) folgende Satzung: 
 

§ 1 Änderung der Beitrags - Gebührensatzung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren zur Benutzung der 
Wasserversorgungseinrichtung (BGS/WAS) vom 14.01.2016 wird wie folgt geändert: 
 

§ 10 Verbrauchsgebühr wird wie folgt geändert: 
 

In Abs. (1) Satz 2 wird die Zahl 1,12 € durch die Zahl 1,71 € und in Abs. (3) wird die Zahl 
2,24 € durch die Zahl 3,00 € ersetzt.“ 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
 
Oberneuching, 15.11.2021 
 
 
 
N. Schley 
Erste Bürgermeisterin 
Gemeinde Ottenhofen 
 


